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Lebensmittelüberwachung 

 

 

 
 
 
 

Merkblatt Gehegewildhaltung 
 
Wildklauentiere, die in Gehegen zum Zwecke der Gewinnung von Fleisch für den menschlichen 
Verzehr gehalten werden (Gehegewild), gelten im Sinne des Lebensmittel- und Tierseuchen-
rechts als Vieh und nicht als Wild. Sie unterliegen nicht dem Jagdrecht. Die lebensmittelrecht-
liche Bezeichnung „Farmwild“ umfasst zusätzlich Zuchtlaufvögel und andere Landsäugetiere 
(nicht als Haustiere gehaltene Huftiere).  
 
 
A. Genehmigung 
 
Zur Errichtung eines Wildgeheges im Außenbereich ist eine Genehmigung durch die zu-
ständige Behörde (hier Eifelkreis Bitburg-Prüm) erforderlich. Dabei werden unterschieden: 

- Landwirtschaftlicher Betreiber   Antrag bei der Naturschutzbehörde (Nr. 1) 

- Nichtlandwirtschaftlicher Betreiber  Antrag beim Bauamt (Nr. 2) 
 
Die bau- oder naturschutzrechtliche Genehmigung umfasst die Zaunanlage (Einfriedung) und 
eventuell sonstige Gebäude und Anlagen im Gatter, nicht jedoch die Tierhaltung selbst. 
 
1. Für einen Antrag auf naturschutzrechtliche Genehmigung sind mindestens folgende Unterla-

gen (in zweifacher Ausfertigung) vorzulegen: 
a. Formloser Antrag (bitte für evt. Rückfragen mit Tel.-Nr., Mail-Adresse) 
b. Übersichtslageplan 
c. Unbeglaubigte katasteramtliche aktuelle Flurkarte mit Eintragung des vorgesehenen 

Zaunverlaufs (sowohl äußerer Zaun als auch innere Unterteilungszäune) sowie bemaßte 
Darstellung erforderlicher sonstiger baulicher Anlagen (z.B. Viehunterstand, Futterlager) 

d. Präzise Beschreibung aller vorgesehenen baulichen Anlagen: Art, Material und Höhe der 
Einzäunung sowie der Pfosten, Pfostenabstände, Toranlagen, Gebäude 

e. Beschreibung und Darstellung (hilfreich: Eintragung im Luftbild) der aktuellen Flächen-
nutzung (z. B. Acker, Intensivgrünland, Extensivgrünland) und vorhandener Sonderstruk-
turen wie z. B. Fließgewässer, Quellbereiche, Trockenmauern, Gehölzgruppen (bei Be-
troffenheit von Gewässern kann eine Beteiligung der Wasserbehörde erforderlich sein) 

f. Aussagekräftige Fotos zur Veranschaulichung der aktuellen Situation 
g. Aussagen zur Blickwirksamkeit, Markierung des Zaunverlaufs in optisch besonders stark 

wahrnehmbaren Bereichen (blickoffene Lage, Kuppe etc.) 
h. Vorgesehene Maßnahmen zur Blickeinbindung (z. B. Heckenpflanzung auf der Außen-

seite des Zauns) und sonstigen Begrünung (z. B. Einzelbaumpflanzungen) 
i. Privilegierungsnachweis der Landwirtschaftskammer (gebührenpflichtig) wird von der Na-

turschutzbehörde nach Antragstellung eingeholt. 
 
2. Für einen Bauantrag sind mindestens folgende Unterlagen (3-fach) vorzulegen: 

a. Bauantragsformular 
b. Betriebsbeschreibung und Beschreibung der Zaunanlage 
c. Übersichtsplan Maßstab 1 : 10.000 mit Kennzeichnung der Anlage 
d. Amtlicher Lageplan in praktikabler Größe (Maßstab 1 : 1.000 bis 1 : 2.500) mit Einzeich-

nung der Zaunanlage in Rot 
e. Bauzeichnung der Zaunanlage (Teilansicht und Schnitt) mit Angabe der Höhe und Dar-

stellung der Gründung 

Für Gebäude sind ordnungsgemäße Bauunterlagen entsprechend der Bauunterlagenverord-
nung vorzulegen. 
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B. Anzeige der Haltung von Gehegewild  
 
Die gewerbsmäßige Haltung von Gehegewild ist dem Veterinäramt spätestens vier Wochen vor 
Aufnahme der Tätigkeit anzuzeigen (§ 11 Abs. 6 Tierschutzgesetz). In der Anzeige sind folgen-
de Angaben zu machen:  

1. Art, Anzahl und Geschlecht der zu haltenden Tiere,  
2. Benennung der verantwortlichen Person und Angaben zu deren Sachkunde  
3. Angaben über Größe und Ausgestaltung des zu errichtenden Geheges.  

 
Von ausreichender Sachkunde wird bei Absolvierung eines Lehrgangs über landwirtschaftliche 
Wildhaltung, ausgebildeten Tierpflegern, Jägern und Landwirten ausgegangen.  
Das Veterinäramt kann erforderlichenfalls Anordnungen treffen, um die Einhaltung tierschutz-
rechtlicher Vorgaben sicher zu stellen. Es kann die Beseitigung eines Tiergeheges anordnen, 
wenn nicht auf andere Weise rechtmäßige Zustände hergestellt werden können.  
Die Verpflichtung zur Anzeige der Tierhaltung ergibt sich auch aus § 45 Viehverkehrsverord-
nung, worin weiterhin Vorgaben zur Führung eines Bestandsregisters konkretisiert werden: 
 
Gehegewildhalter haben ein Bestandsregister zu führen, in das die Gesamtzahl der am 1. Janu-
ar eines jeden Jahres im Bestand vorhandenen Tiere der jeweiligen Tierart und die Zu- und Ab-
gänge einzutragen sind.  
 
Beim Führen des Bestandsregisters ist weiterhin zu beachten:  

• Bei Zu- und Abgängen: Eintragung Name und Anschrift des bisherigen/zukünftigen Be-
sitzers und  

• das Datum des Zu- bzw. Abgangs  

• Chronologischer Aufbau mit fortlaufenden Seitenzahlen  

• Es kann in gebundener Form, aber auch als Loseblattsystem oder in elektronischer Form  

• geführt werden  

• Die Eintragungen sind unverzüglich vorzunehmen.  

• Das Bestandsregister ist für die Zeit der Tierhaltung und im Anschluss daran drei Jahre 
lang aufzubewahren. Die Frist beginnt mit dem Ablauf des 31. Dezember desjenigen 
Jahres, in dem die letzte Eintragung gemacht worden ist.  

• Im Falle eines elektronisch geführten Bestandsregisters muss der Tierhalter der zustän-
digen Behörde einen Ausdruck auf seine Kosten vorlegen.  

 
Den Antrag zur Anzeige Ihrer Tierhaltung erhalten Sie beim Veterinäramt der Kreisverwaltung 
des Eifelkreises Bitburg-Prüm.  
 

C. Einrichtung und Betrieb der Gehege  
 
In der Leitlinie Nutztierartige Haltung von Wild (für Dam-, Rot-, Sika- und Muffelwild) finden sich 
Mindestvorgaben zur Gestaltung und zum Besatz der Gehege. Die vollständige Vorschrift finden 
Sie auf der Seite des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft: 
http://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/Tier/Tierschutz/GutachtenLeitlinien/HaltungWild.ht
ml 
 
Das Gehege muss:  

• für mindestens fünf erwachsene Tiere ausreichend Platz bieten  

• mindestens einen Hektar groß sein (Größe bei Rotwildgehegen: mindestens zwei Hek-
tar) 

• Größe bei Mischgehegen: mindestens drei Hektar  

• mit einem Zaun umgegeben sein, für Damwild: mindestens 1,80 Meter hoch, für Rotwild: 
mindestens zwei Meter hoch  

• über ein Absperrgehege verfügen damit Sie einzelne Tiere für kurze Zeit von der Herde 
trennen können  

http://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/Tier/Tierschutz/GutachtenLeitlinien/HaltungWild.html
http://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/Tier/Tierschutz/GutachtenLeitlinien/HaltungWild.html
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• für Kälber die Möglichkeit bieten, sich in den ersten Lebenswochen zu verstecken (soge-
nannte "Kälberschlupfe")  

 

• Außerdem muss ein Gehege ausgestattet sein mit:  
o einem Sicht- und Witterungsschutz  

o ausreichend Fütterungs- und Tränkeeinrichtungen (im Winter frostfrei) für alle 
Tiere  

o einer Fangeinrichtung  

o einer Suhle bei Rotwildhaltung  

o Teilbereichen mit einem Bodenbelag für einen artgerechten Klauenabrieb  
 

D. Einsatz von Tierarzneimitteln  
 
Werden apotheken- und verschreibungspflichtige Arzneimittel (einschließlich Wurmbehand-
lungsmittel oder Immobilisierungsmittel) eingesetzt, müssen gemäß Tierhalter-Arzneimittel-
Nachweisverordnung (ANTHV, § 1 und 2) Nachweise über den Erwerb und die Anwendung ge-
führt werden. Die Nachweise sind fünf Jahre lang aufzubewahren. Sie können auch als elektro-
nisches Dokument geführt und aufbewahrt werden, sofern sichergestellt ist, dass die Daten wäh-
rend der Dauer der Aufbewahrung verfügbar sind, jederzeit lesbar gemacht werden können und 
unveränderlich sind.  
Nachweise über den Erwerb sind im Einzelnen:  
o bei Abgabe eines Arzneimittels durch den Tierarzt der tierärztliche Nachweis (sog. „AuA-

Beleg“)  
o bei Fütterungsarzneimitteln die erste Durchschrift der tierärztlichen Verschreibung  
o bei Verschreibung von Arzneimitteln durch den Tierarzt das Original der tierärztlichen Ver-

schreibung  
o bei apothekenpflichtigen Arzneimitteln, die in der Apotheke erworben wurden, die Rech-

nung o.ä., aus denen sich der Lieferant, die Art und die Menge des Arzneimittels ergeben.  
o Nachweise über die Anwendung:  
o Jede durchgeführte Anwendung von apothekenpflichtigen Arzneimitteln muss unverzüglich 

dokumentiert werden (im sog. Bestandsbuch) und mindestens folgende Angaben enthal-
ten:  
▪ Anzahl, Art und Identität der behandelten Tiere (ggf. Standort, wenn zur Identifizierung 

der Tiere erforderlich)  
▪ Bezeichnung des angewendeten Arzneimittels,  
▪ Belegnummer des Anwendungs- und Abgabenachweises des Tierarztes (kann entfal-

len, wenn die vom Tierarzt durchgeführte Anwendung unverzüglich in das Bestands-
buch eingetragen und vom Tierarzt mit Unterschrift und Praxisanschrift bestätigt wird),  

▪ verabreichte Menge des Arzneimittels,  
▪ Datum der Anwendung,  
▪ Wartezeit in Tagen,  
▪ Name der Person, die das Arzneimittel angewendet hat. 
▪ Unterschrift der anwendenden Person 

 
Jede Selbständige Anwendung verschreibungspflichtiger Arzneimittel vom Tierhalter oh-
ne vorherige tierärztliche Behandlungsanweisung oder eine Anwendung, die von der Behand-
lungsanweisung des Tierarztes abweicht, wird vom Gesetzgeber als Straftat gewertet!  
Arzneimittel dürfen nur für die auf der Packungsbeilage angegebenen Tierarten angewendet 
werden. Eine Verwendung für eine andere Tierart darf nur der Tierarzt anordnen, da dies z.B. 
Auswirkungen auf die Wartezeit hat.  
 

E. Abschusserlaubnis für Gehegewild mit Schuss- oder Narkosewaffen  
 

1. Das Schießen in Wildgehegen ist keine Jagdausübung im Sinne der jagdrechtlichen Vor-
schriften. Das bloße Vorhandensein eines gültigen Jagdscheines ist nicht ausreichend; 
Vielmehr benötigt der Gatterinhaber/-betreiber eine waffenrechtliche Erlaubnis nach dem 
Waffengesetz (sog. Schießerlaubnis). 
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Ein entsprechender Antrag ist formlos über das örtlich zuständige Ordnungsamt bei der 
Verbandsgemeinde-/Stadtverwaltung oder direkt an die Untere Waffenbehörde bei der 
Kreisverwaltung Bitburg-Prüm mit folgenden Unterlagen zu richten: 

a. Kopie der Gattergenehmigung 
b. Lageplan des Gatters inkl. Flurstücksbezeichnung 
c. Nachweis der erforderlichen Sachkunde oder eines gültigen Jahresjagdschei-

nes 
d. Nachweis einer Haftpflichtversicherung, die das Schießen im Gatter abdeckt 

(Mindestdeckungssumme 1 Million Euro - pauschal für Personen und Sach-
schäden-) 

 
Die Schießerlaubnis wird befristet erteilt und ist gebührenpflichtig; die Geltungsdauer 
kann bis zu 5 Jahre betragen. 
 

2. Wer Tiere im Zusammenhang mit der Schlachtung oder Tötung betreut, ruhig stellt, 
betäubt, schlachtet oder tötet, muss über die notwendigen Kenntnisse und Fähigkei-
ten verfügen.  Mit Inkrafttreten der neuen EU-Verordnung 1099/2009 zum 1. Januar 
2013 ist für die Tötung von Gehegewild zur Abgabe („Inverkehrbringen“) ein geson-
derter Sachkundenachweis erforderlich. Der Besitz eines gültigen Jagdscheins al-
lein genügt dafür nicht! Wird der Abschuss im Rahmen einer Hausschlachtung nicht 
vom Tierhalter selbst, sondern von einer anderen Person gewerbsmäßig durchge-
führt, benötigt auch diese Person einen Sachkundenachweis nach EU-Verordnung. 
Der Sachkundenachweis muss beim zuständigen Veterinäramt des Wohnortes bean-
tragt werden.  

3. Soll das Farmwild zum Inverkehrbringen im Herkunftsbetrieb geschlachtet (d.h. durch 
Kugelschuss und Entblutung getötet) werden, ist neben der waffenrechtlichen Er-
laubnis eine lebensmittelrechtliche Genehmigung notwendig.  

4. Für das Betäuben und Immobilisieren mit Narkosegewehren und Blasrohren benöti-
gen Nichttierärzte eine Ausnahmegenehmigung nach § 5 Tierschutzgesetz. Diese 
kann, wenn entsprechende Sachkunde und ein berechtigter Grund nachgewiesen 
werden können, bei unserem Veterinäramt beantragt werden. Für Narkosegewehre 
ist zusätzlich eine waffenrechtliche Erlaubnis notwendig (Eintrag in eine Waffenbe-
sitzkarte).  

 

F. Schlachtung  
 
1. Wild aus geschlossenen Gehegen, das „wie freilebend gehalten“ wird - Verordnung (EG) 
853/2004, Anhang I Nr. 1.5: 
„Säugetiere, die in einem geschlossenen Gehege unter ähnlichen Bedingungen leben  
wie frei lebendes Wild“ gelten als freilebendes Wild  
-> Anerkennung (mit schriftlicher Bestätigung) durch das Veterinäramt auf Antrag, dann:  
Anwendung der fleischbeschaurechtlichen Regelungen wie bei jagdlich erlegtem Wild möglich  

a) Bei Verwendung im eigenen Haushalt und bei Abgabe kleiner Mengen an Endverbrau-
cher und lokale Einzelhändler (= Metzger, Gastronomie, Lebensmittelgeschäfte in 100 
km Umkreis) in der Decke zur direkten Abgabe an Endverbraucher:  
- amtliche Fleischuntersuchung nur bei bedenklichen Merkmalen  
- Trichinenuntersuchung bei Wildschweinen  

b) Bei Abgabe gehäutet und/oder zerlegt an Endverbraucher und lokale Einzelhändler (= 
Metzger, Gastronomie, Lebensmittelgeschäfte 100 km Umkreis)  
-> zusätzlich muss eine entsprechende Räumlichkeit (Wildkammer) vorhanden sein  
-> der Betrieb muss beim Veterinäramt registriert sein (als Direktvermarkter Wild).  

c) Bei weiterer Verarbeitung zu Fleischerzeugnissen (Wurst etc.) und Abgabe an Endver-
braucher und lokale Einzelhändler  
-> zusätzlich Einhaltung weitergehender lebensmittelrechtlicher Vorschriften (Herstellung 
    der Fleischerzeugnisse nur in einem zugelassenen EU-Betrieb möglich)  
-> Registrierung als Einzelhändler für Wildfleisch beim Veterinäramt  
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d) Abgabe an zugelassene Wildbearbeitungsbetriebe in der Decke: 
Amtliche Fleischuntersuchung im zugelassenen Betrieb  
- Anlieferung aufgebrochen, in der Decke  
- Bei Begutachtung und Bescheinigung durch „kundige Person“ und Fehlen bedenklicher 
Merkmale müssen Kopf und Eingeweide nicht mitgegeben werden 
 

2. Wild aus Gehegen ohne Anerkennung „wie freilebend“  
a) Wild aus Gehegen für den eigenen Verbrauch („Hausschlachtung“ § 2a Tier-LMHV) 

Schlachttieruntersuchung erforderlich, „wenn der Verfügungsberechtigte unmittelbar 
vor der beabsichtigten Schlachtung eine Störung des Allgemeinbefindens des Tieres 
festgestellt hat, die nicht auf einen unmittelbar zuvor eingetretenen Unglücksfall zu-
rückzuführen ist“, d.h.  
-> „Lebendbeschau“ nur bei Tieren mit Krankheitsanzeichen!  
-> „Lebendbeschau“ bei Notschlachtung (=Schlachtung eines frisch verletzten Tie-
res)  
als Hausschlachtung nicht notwendig!  
-> Immer vorgeschrieben: Amtliche Fleischuntersuchung und ggf. Trichinenuntersu-
chung  

b)  Wild aus Gehegen zur weiteren Vermarktung:  
Das Gewinnen von Fleisch für das Inverkehrbringen ist nur im Rahmen eines zuge-
lassenen Schlachtbetriebs möglich!  
ba) Tier geht lebend zum (zugelassenen) Schlachtbetrieb  

- Standarderklärung (Information zur Lebensmittelkette) begleitet das Tier  
- Schlachttier- und Fleischuntersuchung im zugelassenen Betrieb  

bb) Tier wird im Herkunftsbetrieb geschlachtet (d.h. durch Kugelschuss getötet und 
entblutet) 

 
Dafür erforderlich:  

• Tierschutzrechtlicher Sachkundenachweis für alle damit zusammenhängenden Tätig-
keiten bis zur Feststellung des Todes, d.h. für den Kugelschuss und die Entblutung, 

• Lebensmittelrechtliche Genehmigung zur Schlachtung am Herkunftsort  
(VO (EG) 853/2004 Anh. III Abs. III)  
Voraussetzungen für Erteilung:  

▪ zu hohes Transportrisiko (für Transporteur und/oder Tier)  
▪ Herde wird regelmäßig tierärztlich untersucht  
▪ zuständige Behörde (in Person des amtlichen Tierarztes) wird im Voraus 

über Datum / Zeitpunkt informiert  
▪ betreffende Tiergruppe kann gesammelt der Schlachttieruntersuchung un-

terzogen werden  
▪ geeignete Einrichtung für das Schlachten und Entbluten  
▪ Anforderungen des Tierschutzes sind erfüllt  
▪ Hygienisch einwandfreier Transport zum Schlachthof innerhalb von 2 

Stunden (ansonsten Kühlung)  
▪ Ausweiden nur unter Aufsicht des Tierarztes an Ort und Stelle möglich  
▪ Standarderklärung liegt dem Tierkörper bei  
▪ Bescheinigung des amtlichen Tierarztes zur Schlachttieruntersuchung 

liegt bei 
 

Die Genehmigung gilt als erteilt, wenn die Voraussetzungen vorliegen und der amtli-
che Tierarzt die Schlachttieruntersuchung bescheinigt hat 
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Möglichkeiten beim praktischen Ablauf (bei Schlachtung am Herkunftsort):  
Strikt nach EU-Recht mit weiterer Verwertung über EU-zugelassene Betriebe  

▪ Schlachttieruntersuchung (Tierarzt) innerhalb von 72 Stunden vor Schlachtung und  
▪ Anwesenheit des amtlichen Tierarztes beim Schuss  
▪ Ausweiden in Anwesenheit des Tierarztes möglich  
▪ Aber: Totes Tier geht mit allen Teilen zum Schlachtbetrieb! (Kühlung erforderlich bei 

Transport länger als 2 Stunden) 
▪ Bescheinigung des amtlichen Tierarztes über Schlachttieruntersuchung und  

ordnungsgemäße Schlachtung  
▪ Standarderklärung des Tierhalters  

 
Nach erleichterter Regelung im EU-Recht mit weiterer Verwertung über EU-zugelassene Betrie-
be:  

▪ Es bestehen keine tierseuchenrechtlichen Sperrmaßnahmen (Betrieb/Region)  
▪ Schlachttieruntersuchung (Tierarzt) innerhalb von 72 Stunden vor Schlachtung mit 

Bescheinigung  
▪ Bescheinigung eines (nach Verordnung (EG) 1099/2009) sachkundigen Tierhalters, 

der beim Schuss anwesend ist, über vorschriftsmäßiges Schlachten und Entbluten  
▪ Standarderklärung des Tierhalters  
▪ Totes Tier mit allen Teilen zum Schlachtbetrieb! Ausweiden im Herkunftsbetrieb 

nicht möglich! (Kühlung erforderlich bei Transport länger als 2 Stunden) 
▪ Tier kann mit EU-Stempel (oval) weiter vermarktet werden  

 
Nationale Ausnahmeregelung nach § 7b Tier-LMÜV für Schalenwild aus Betrieben  

▪ mit kleinem Produktionsvolumen (weniger als 50 Tiere pro Jahr)  
▪ Schlachtung von maximal 50 Tieren pro Jahr  
▪ Schlachttieruntersuchung („Lebendbeschau“) durch den Tierarzt innerhalb von 28 

Tagen möglich mit Bescheinigung 
▪ eine „Person mit den Kenntnissen einer kundigen Person“ (wie bei freilebendem 

Wild) stellt unmittelbar vor Schlachtung/Tötung fest und bescheinigt:  

• keine Verhaltensstörungen bei dem jeweiligen Tier  

• kein Verdacht auf Umweltkontaminanten  
▪ Standarderklärung des Tierhalters (kombinierte Bescheinigung)  
▪ Totes Tier geht mit allen Teilen zum Schlachtbetrieb! Ausweiden vor Ort nicht mög-

lich! (Kühlung erforderlich bei Transport länger als 2 Stunden) 

• Nur nationale Abgabe an Endverbraucher oder Einzelhandel 
 

G. Entsorgung  
 

Bei Wild aus Gehegen handelt es sich um von Menschen gehaltene Tiere. Verendete Tiere (o-
der Teile von diesen) unterliegen deshalb der Beseitigungspflicht und müssen an die Tierkör-
perbeseitigungsanstalt abgegeben werden. Die Abgabe ist durch Belege nachzuweisen. Es 
handelt sich um sog. K2-Material (gemäß VO (EG) 1069/2009.  
 
Schlachtabfälle, die nicht für den menschlichen Verzehr geeignet sind und als genussuntauglich 
beurteilte Tiere ohne Anzeichen einer auf Mensch oder Tier übertragbaren Krankheit sind sog. 
K3-Material und müssen ebenfalls über einen entsprechend zugelassenen Betrieb entsorgt wer-
den.  
Das Verfüttern beseitigungspflichtiger Tierkörper/Tierkörperteile an Haustiere oder Wild ist ver-
boten!  
 
Dieses Merkblatt erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern soll lediglich eine Hilfe-
stellung zu den häufigsten Fragen bei Haltung von Wildklauentieren in Gehegen liefern. 
 
 
 
 


